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21. Auf ihrer elften Tagung behandelte die Generalversammlung den zwei-

ten und dritten Bericht des Präsidialausschusses (A/3344 und A/3349) und 

beschloss auf der 577. Plenarsitzung am 15. November 1956, 

 a) das Amt eines achten Vizepräsidenten der Versammlung zu schaffen; 

 b) den Namen „Politischer Ad-hoc-Ausschuss“ in „Politischer Son-

derausschuss“ abzuändern und diesen Ausschuss zu einem ständigen Aus-

schuss zu machen. 

Auf derselben Tagung behandelte die Generalversammlung den Bericht des 

Sechsten Ausschusses (A/3404) und beschloss mit Resolution 1104 (XI) 

vom 18. Dezember 1956, die Regeln 31, 38, 39 und 10117 zu ändern. 

22. Auf ihrer zwölften Tagung behandelte die Generalversammlung den 

Bericht des Politischen Sonderausschusses (A/3781) und beschloss mit Re-

solution 1192 (XII) vom 12. Dezember 1957, die Zahl der Vizepräsidenten 

der Versammlung von 8 auf 13 zu erhöhen, und beschloss, die Regeln 31 und 

38 zu ändern. In einer Anlage zu dieser Resolution billigte die Versammlung 

das Schema, nach dem die Vizepräsidenten zu wählen sind. 

23. Auf ihrer sechzehnten Tagung behandelte die Generalversammlung 

den Bericht des Fünften Ausschusses (A/4973) und beschloss mit Resolu-

tion 1659 (XVI) vom 28. November 1961, die Zahl der Mitglieder des Be-

ratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen von 9 auf 12 zu 

erhöhen, und beschloss, die Regeln 156 und 15718 zu ändern. 

24. Auf ihrer sieя961, s
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Resolution 1990 (XVIII) vom 17. Dezember 1963, die Zahl der Vizepräsi-
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des Beitragsausschusses von 10 auf 12 zu erhöhen und Regel 15924 zu än-

dern. 

31. Auf derselben Tagung behandelte die Generalversammlung den Be-

richt des Fünften Ausschusses (A/7472) und beschloss mit Resolution 2479 

(XXIII) vom 21. Dezember 1968, auch Russisch zu einer ihrer Arbeitsspra-

chen zu machen und Regel 51 entsprechend zu ändern. 

32. Auf ihrer vierundzwanzigsten Tagung behandelte die Generalver-

sammlung den Bericht des Sechsten Ausschusses (A/7846) und beschloss 

mit Resolution 2553 (XXIV) vom 12. Dezember 1969, die Regeln 52, 53 

und 5525 infolge der auf der dreiundzwanzigsten Tagung vorgenommenen 

Änderung der Regel 51 zu ändern. 

33. Auf ihrer fünfundzwanzigsten Tagung behandelte die Generalver-

sammlung einen von Afghanistan, Argentinien, Barbados, Belgien, Brasi-

lien, Burundi, Chile, Dänemark, Finnland, Griechenland, Guyana, Indien, 

Irland, Italien, Japan, Jugoslawien, Kamerun, Kanada, 
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35. Auf derselben Tagung behandelte die Generalversammlung den Be-

richt des Fünften Ausschusses (A/8571) und beschloss mit Resolution 2798 

(XXVI) vom 13. Dezember 1971, die Zahl der Mitglieder des Beratenden 

Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen von 12 auf 13 zu erhö-

hen und Regel 15737 zu ändern. 

36. Auf derselben Tagung behandelte die Generalversammlung Teil II des 

Berichts des Zweiten Ausschusses (A/8578/Add.1) und beschloss mit Reso-

lution 2847 (XXVI) vom 20. Dezember 1971, Änderungen des Artikels 61 

der Charta anzunehmen, dahingehend, dass 
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40. Auf ihrer zweiunddreißigsten Tagung behandelte die Generalversamm-

lung den Bericht des Fünften Ausschusses (A/32/454) und beschloss mit Re-

solution 32/103 vom 14. Dezember 1977, die Zahl der Mitglieder des Bera-

tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen von 13 auf 16 zu 

erhöhen, und beschloss, Regel 155 zu ändern. Mit derselben Resolution be-
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45. Auf ihrer neununddreißigsten Tagung behandelte die Generalversamm-

lung den Bericht des Sechsten Ausschusses (A/39/781 und A/39/781/Corr.1) 

und billigte mit Resolution 39/88 B vom 13. Dezember 1984 die Schlussfol-

gerungen des Sonderausschusses für die Charta und die Stärkung der Rolle 

der Vereinten Nationen hinsichtlich der Rationalisierung der Verfahren der 

Versammlung und beschloss, diese ihrer Geschäftsordnung als Anhang bei-

zufügen; die Schlussfolgerungen finden sich in Anhang VI. 

46. Infolge des Eintritts Namibia (des ehemaligen Territoriums Südwest-
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der Vorsitzenden der Hauptausschüsse der Versammlung auf ihren nächsten 

fünf Tagungen. 

56. Auf ihrer siebzigsten Tagung behandelte die Generalversammlung den 

Bericht der Ad-hoc-Arbeitsgruppe für die Neubelebung der Tätigkeit der Ge-

neralversammlung (A/70/1003) und beschloss mit ihrer Resolution 70/305 

vom 13. September 2016, dass der designierte Präsident der Generalver-

sammlung zum Zeitpunkt der zeremoniellen Amtsübergabe in der letzten 

Plenarsitzung der vorangegangenen Tagung den in der Anlage I der Resolu-

tion enthaltenen gesonderten Amtseid ablegt und dass der Wortlaut des 

Amtseids der Geschäftsordnung der Versammlung als Anhang beigefügt 

wird. Der Wortlaut des Amtseids ist in Anhang X wiedergegeben. 

57. Auf derselben Tagung beschloss die Generalversammlung ebenfalls 

mit ihrer Resolution 70/305, dass der Präsident der Generalversammlung 

den in Anlage II der Resolution enthaltenen Ethikkodex einzuhalten hat und 

dass der Wortlaut des Ethikkodexes für den Präsidenten der Versammlung 

der Geschäftsordnung der Versammlung als Anhang beigefügt wird. Der 

Wortlaut des Ethikkodexes ist in Anhang XI wiedergegeben. 

58. Auf ihrer einundsiebzigsten Tagung behandelte die Generalversamm-

lung den Bericht der Ad-hoc-Arbeitsgruppe für die Neubelebung der Tätig-

keit der Generalversammlung (A/71/1007) und beschloss mit ihrer Resolu-

tion 71/323 vom 8. September 2017, Regel 92 wie folgt zu ändern: Der 

zweite Satz wird gestrichen. 

59. Auf ihrer zweiundsiebzigsten Tagung behandelte die Generalversamm-

lung den Bericht der Ad-hoc-Arbeitsgruppe für die Neubelebung der Tätig-

keit der Generalversammlung (A/72/896) und beschloss mit ihrer Resolu-

tion 72/313 vom 17. September 2018, den turnusmäßigen Wechsel der Vor-

sitzenden der Hauptausschüsse für die vierundsiebzigste bis dreiundachtzigste 

Tagung entsprechend der Anlage zu der genannten Resolution festzulegen. 

60. Auf ihrer vierundsiebzigsten Tagung behandelte die Generalversamm-

lung einen vom Staat Palästina im Namen der Staaten, die Mitglieder der 

Gruppe der 77 und Chinas sind, vorgelegten Resolutionsentwurf und berück-

sichtigte dabei auch die Bestimmungen der Versammlungsresolution 73/5 

vom 16. Oktober 2018 (A/74/L.5) und beschloss mit ihrer Resolution 74/267 

vom 14. Januar 2020, die Zahl der Mitglieder des Beratenden Ausschusses 

für Verwaltungs- und Haushaltsfragen von 16 auf 21 zu erhöhen, und nahm 

eine entsprechende Änderung der Regel 155 an. Mit derselben Resolution 

beschloss die Versammlung außerdem die folgende Sitzverteilung unter den 

Regionalgruppen: Gruppe der afrikanischen Staaten: fünf, Gruppe der asia-

tischen und pazifischen Staaten: fünf, Gruppe der osteuropäischen Staaten: 

drei, Gruppe der lateinamerikanischen und karibischen Staaten: vier, und 

Gruppe der westeuropäischen und anderen Staaten: vier. 
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61. Auf ihrer fünfundsiebzigsten Tagung behandelte die Generalversamm-

lung den Bericht der Ad-hoc-Arbeitsgruppe für die Neubelebung der Tätig-

keit der Generalversammlung (A/75/973) und beschloss mit ihrer Resolu-

tion 75/325 vom 10. September 2021, Regel 1 dahingehend zu ändern, dass 
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Antrag unter Hinzufügung seiner eigenen Empfehlungen umgehend den an-

deren Mitgliedern der Vereinten Nationen mit. Stimmt die Mehrheit der Mit-

glieder binnen dreißig Tagen nach dem Datum dieser Mitteilung dem Antrag 

zu, wird die Tagung an dem gewünschten Ort abgehalten. 

Bekanntgabe der Tagung 

Regel 5 

 Der Generalsekretär gibt den Mitgliedern der Vereinten Nationen den 

Beginn einer ordentlichen Tagung spätestens sechzig Tage im Voraus be-

kannt. 
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Nationen beim Generalsekretär eingegangen ist oder die in Regel 9 vorgese-

hene Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder erteilt wurde. 

Anträge von Mitgliedern 

Regel 95 

 a) Jedes Mitglied der Vereinten Nationen kann beim Generalsekretär 
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Ergänzungsgegenstände 

Regel 18 

 Jedes Mitglied oder Hauptorgan der Vereinten Nationen oder der Ge-

neralsekretär kann spätestens vier Tage vor dem für den Beginn einer Son-

dertagung festgesetzten Zeitpunkt die Aufnahme von Ergänzungsgegenstän-

den in die Tagesordnung beantragen. Diese werden auf eine Ergänzungsliste 
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Änderung und Absetzung von Gegenständen der Tagesordnung 

Regel 2211 

 Die Generalversammlung kann mit der Mehrheit der anwesenden und 

abstimmenden Mitglieder Tagesordnungspunkte ändern oder absetzen. 

Aussprache über die Aufnahme von Gegenständen in die Tagesordnung 

Regel 2311 

 Die Aussprache über die vom Präsidialausschuss empfohlene Auf-

nahme eines Gegenstands in die Tagesordnung ist auf drei Redner für und 

drei Redner gegen die Aufnahme beschränkt. Der Präsident kann die Rede-

zeit der aufgrund dieser Regel sprechenden Redner beschränken. 

Änderung in der Verteilung der Ausgaben 

Regel 24 

 Vorschläge für eine Änderung der jeweils gültigen Verteilung der Aus-

gaben dürfen nur dann auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn sie den 

Mitgliedern der Vereinten Nationen spätestens neunzig Tage vor Beginn der 

Tagung mitgeteilt worden sind. 

III.  DELEGATIONEN 

Zusammensetzung 

Regel 2512 

 Die Delegation eines Mitglieds besteht aus höchstens fünf Vertretern 

und fünf Stellvertretern sowie aus den von der Delegation benötigten Bera-

tern, Fachleuten, Sachverständigen und Personen in ähnlicher Stellung. 

Stellvertreter 

Regel 26 

 Ein Stellvertreter kann mit Ermächtigung des Leiters seiner Delegation 

als Vertreter tätig sein. 

__________________ 

11 Siehe Einführung, Ziff. 11. 
12 Diese Regel beruht unmittelbar auf einer Bestimmung der Charta (Artikel 9 Absatz 2). 

Siehe Anhang IV, Ziff. 44. 
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IV.  VOLLMACHTEN 

Vorlage der Vollmachten 

Regel 27 
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V.  PRÄSIDENT UND VIZEPRÄSIDENTEN 

https://undocs.org/ot/A/RES/33/138
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Amtierender Präsident 

Regel 32 [105] 

 Kann der Präsident während einer Sitzung oder eines Teils derselben 

nicht anwesend sein, so bestimmt er einen der Vizepräsidenten zu seinem 

Stellvertreter. 

Regel 33 [105] 

 Ein als Präsident amtierender Vizepräsident hat dieselben Befugnisse 

und Pflichten wie der Präsident. 

Ersetzung des Präsidenten 

Regel 34 [105] 

 Ist der Präsident nicht in der Lage, seine Aufgaben wahrzunehmen, so 

wird für die restliche Amtszeit ein neuer Präsident gewählt. 

Allgemeine Befugnisse des Präsidenten 

Regel 3517 [106] 

 Der Präsident übt außer den ihm in dieser Geschäftsordnung sonst er-

teilten Befugnissen die folgenden aus: Er eröffnet und schließt alle Plenar-

sitzungen der Tagung, leitet die Beratungen in der Plenarsitzung, sorgt für 

die Beachtung dieser Geschäftsordnung, erteilt das Wort, stellt die Fragen 

zur Abstimmung und gibt die Beschlüsse bekannt. Er entscheidet bei Anträ-

gen zur Geschäftsordnung und hat während der Sitzung im Rahmen dieser 

Geschäftsordnung volle Verfügungsgewalt über den Gang der Beratung und 

zur Wahrung der Ordnung. Während der Beratung eines Gegenstands kann 

er der Generalversammlung vorschlagen, die Redezeit und die Anzahl der 

Reden der einzelnen Vertreter zu beschränken sowie die Rednerliste oder die 

Aussprache zu schließen. Er kann ferner vorschlagen, die Sitzung zu unter-

brechen oder zu vertagen oder die weitere Aussprache über den zur Verhand-

lung stehenden Gegenstand zu vertagen. 

Regel 3617 [107] 

 Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben untersteht der Präsident der 

Generalversammlung. 

__________________ 

17 Siehe Einführung, Ziff. 11; siehe auch Anhang I, Ziff. 39; Anhang III, Buchst. g; An-

hang IV, Ziff. 39 und 67, Anhang V, Ziff. 3, und Anhang VI, Ziff. 7. 
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Der Präsident stimmt nicht mit ab 

Regel 37 [104] 

 Der Präsident oder ein als Präsident amtierender Vizepräsident stimmt 

nicht mit ab, sondern beauftragt ein anderes Mitglied seiner Delegation, an 

seiner Stelle abzustimmen. 

VI.  PRÄSIDIALAUSSCHUSS 

Zusammensetzung 

Regel 3818 

 Der Präsidialausschuss besteht aus dem Präsidenten der Generalver-

sammlung, der den Vorsitz führt, den einundzwanzig Vizepräsidenten und 

den Vorsitzenden der sechs Hauptausschüsse. Aus jeder Delegation darf 

höchstens ein Mitglied dem Präsidialausschuss angehören; er ist so zusam-

menzusetzen, dass sein repräsentativer Charakter gewährleistet ist. Setzt die 

Generalversammlung für die Dauer der Tagung andere Ausschüsse ein, die 

allen Mitgliedstaaten offenstehen, so können die Vorsitzenden dieser Aus-

schüsse den Sitzungen des Präsidialausschusses beiwohnen und sich ohne 

Stimmrecht an den Beratungen beteiligen. 

Ersatzmitglieder 

Regel 3919 

 Kann ein Vizepräsident der Generalversammlung während einer Sit-

zung des Präsidialausschusses nicht anwesend sein, so kann er ein Mitglied 

seiner Delegation zu seinem Ersatz bestellen. Ist der Vorsitzende eines 

Hauptausschusses abwesend, so bestellt er einen der Stellvertretenden Vor-

sitzenden dieses Ausschusses zu seinem Ersatz. Ein Stellvertretender Vorsit-

zender hat kein Stimmrecht, wenn er derselben Delegation wie ein anderes 

Mitglied des Präsidialausschusses angehört. 

Aufgaben 

Regel 4020 

 Zu Beginn jeder Tagung prüft der Präsidialausschuss die vorläufige Ta-

gesordnung samt der Ergänzungsliste und empfiehlt der Generalversamm-

lung zu jedem vorgeschlagenen Gegenstand entweder die Aufnahme in die 
__________________ 

18 Siehe Einführung, Ziff. 11, 19, 21, 22, 26, 42 und 48. 
19 Siehe Einführung, Ziff. 19, 21 und 34; siehe auch Anhang IV, Ziff. 10. 
20 Siehe Einführung, Ziff. 11; siehe auch Anhang III, Buchst. f, Anhang IV, Ziff. 11-14, 

Anhang V, Ziff. 1, Anhang VI, Ziff. 4, und Anhang VII, Ziff. 3 und 6. 
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Formale Änderung von Resolutionen 

Regel 44 

 Der Präsidialausschuss kann die von der Generalversammlung verab-

schiedeten Resolutionen in der Form, nicht aber in der Sache ändern. Jede 

Änderung ist der Generalversammlung in Form eines Berichts zur Prüfung 

vorzulegen. 

VII.  SEKRETARIAT 

Pflichten des Generalsekretärs 

Regel 45 

 Der Generalsekretär ist in dieser Eigenschaft bei allen Sitzungen der 

Generalversammlung 61F61F

22, ihrer Ausschüsse und Unterausschüsse tätig. Er 

kann für diese Sitzungen einen Angehörigen des Sekretariats zu seinem 

Stellvertreter bestimmen. 

Regel 46 

 Der Generalsekretär stellt und leitet das Personal, das die Generalver-

sammlung und die von ihr eingesetzten Ausschüsse oder Nebenorgane be-

nötigen. 

Pflichten des Sekretariats 

Regel 47 

 Das Sekretariat erhält, übersetzt, druckt und verteilt die Dokumente, 

Berichte und Resolutionen der Generalversammlung, ihrer Ausschüsse und 

ihrer Organe62F62F

23; es besorgt die Dolmetschung der Reden, die in den Sitzungen 

gehalten werden; es erstellt, druckt und verteilt die Protokolle der Tagun-

gen63F63F

24; es sorgt für die Aufbewahrung und ordnungsgemäße Erhaltung der 

Dokumente im Archiv der Generalversammlung; es verteilt alle Dokumente 

der Versammlung an die Mitglieder der Vereinten Nationen und verrichtet 

ganz allgemein alle sonstigen Arbeiten, welche die Versammlung ihm auf-

trägt. 

__________________ 
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Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit der Vereinten Nationen 

Regel 48 

 Der Generalsekretär erstattet der Generalversammlung einen Jahresbe-

richt und, soweit erforderlich, ergänzende Berichte über die Tätigkeit der 

Vereinten Nationen22. Er leitet den Jahresbericht den Mitgliedern der Verein-

ten Nationen spätestens fünfundvierzig Tage vor Beginn der Tagung zu. 

Unterrichtung nach Artikel 12 der Charta 

Regel 4925 

 Der Generalsekretär unterrichtet mit Zustimmung des Sicher-

heitsrats die Generalversammlung bei jeder Tagung über alle die Wah-

rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit betreffenden 

Angelegenheiten, die der Sicherheitsrat behandelt; desgleichen unter-

richtet er unverzüglich die Generalversammlung oder, wenn diese nicht 

tagt, die Mitglieder der Vereinten Nationen, sobald der Sicherheitsrat 

die Behandlung einer solchen Angelegenheit einstellt. 

Vorschriften für das Sekretariat 

Regel 5026 

 

https://undocs.org/ot/A/RES/72/254
https://undocs.org/ot/ST/SGB/2018/1/Rev.2
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Nichtöffentliche Sitzungen 

Regel 61 

 Alle in einer nichtöffentlichen Sitzung der Generalversammlung ge-

fassten Beschlüsse werden in einer ihrer nächsten öffentlichen Sitzungen be-

kanntgegeben. Am Schluss jeder nichtöffentlichen Sitzung eines Hauptaus-

schusses, sonstigen Ausschusses oder Unterausschusses kann der Vorsit-

zende durch den Generalsekretär ein Kommuniqué veröffentlichen lassen. 

XI.  MINUTE STILLEN GEBETS ODER INNERER SAMMLUNG 

Aufforderung zu stillem Gebet oder innerer Sammlung 

Regel 6230 

 Unmittelbar nach Eröffnung der ersten und unmittelbar vor Schluss der 

letzten Plenarsitzung jeder Tagung der Generalversammlung fordert der Prä-

sident die Vertreter auf, eine Minute stillen Gebets oder innerer Sammlung 

einzuhalten. 

XII.  PLENARSITZUNGEN 

FÜHRUNG DER GESCHÄFTE 

Notstandssondertagungen 

Regel 6331 

 Ungeachtet anderer Regeln tritt die Generalversammlung, falls sie 

selbst nichts anderes beschließt, bei einer Notstandssondertagung nur in Ple-

narsitzung zusammen und beginnt unmittelbar mit der Behandlung des in 

dem Antrag auf Einberufung der Tagung vorgeschlagenen Gegenstands, 

ohne ihn vorher an den Präsidialausschuss oder einen anderen Ausschuss zu 

überweisen; Präsident und Vizepräsidenten der Notstandssondertagung sind 

die Vorsitzenden der Delegationen, aus denen der Präsident und die Vizeprä-

sidenten der vorangegangen Tagung gewählt wurden. 

__________________ 

30 Siehe Einführung, Ziff. 11. 
31 Siehe Einführung, Ziff. 13. 
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Bericht des Generalsekretärs 

Regel 64 

 Über Vorschläge, einen Teil des Berichts des Generalsekretärs ohne 

Aussprache an einen der Hauptausschüsse zu überweisen, beschließt die Ge-

neralversammlung ohne vorherige Überweisung an den Präsidialausschuss. 

Überweisung an Ausschüsse 

Regel 65 

 Sofern die Generalversammlung nichts anderes beschließt, fasst sie 

einen endgültigen Beschluss über einen Gegenstand der Tagesordnung erst 

dann, wenn sie den diesbezüglichen Bericht eines Ausschusses erhalten hat. 

Beratung über Berichte der Hauptausschüsse 

Regel 6632 

 Die Generalversammlung berät über den Bericht eines Hauptausschus-

ses in einer Plenarsitzung, wenn mindestens ein Drittel der in dieser Sitzung 

anwesenden und abstimmenden Mitglieder die Beratung für erforderlich 

hält. Über einen diesbezüglichen Vorschlag wird nicht beraten; er wird un-

mittelbar zur Abstimmung gestellt. 

Verhandlungs- und Beschlussfähigkeit 

Regel 6733 [108] 

 Der Präsident kann eine Sitzung und die Aussprache eröffnen, wenn 

mindestens ein Drittel der Mitglieder der Generalversammlung anwesend 

ist. Für die Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit der Mehrheit der Mitglie-

der erforderlich. 

Reden 

Regel 6834 [109] 

 Ein Vertreter darf in der Generalversammlung nur dann das Wort er-
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Abschluss der Rednerliste, Recht auf Antwort 

Regel 7337 [115] 

 Während der Aussprache kann der Präsident die Rednerliste bekannt-

geben und sie mit Zustimmung der Generalversammlung für abgeschlossen 

erklären. Er kann jedoch jedem Mitglied das Recht auf Antwort gewähren, 

wenn dies aufgrund einer nach Abschluss der Rednerliste gehaltenen Rede 

angebracht erscheint. 

Vertagung der Aussprache 

Regel 7438 [116] 

 Während der Beratung einer Angelegenheit kann ein Vertreter die Ver-

tagung der Aussprache über den zur Verhandlung stehenden Gegenstand be-

antragen. Außer dem Antragsteller können zwei Vertreter für und zwei Ver-

treter gegen den Antrag sprechen; danach wird er sofort zur Abstimmung 

gestellt. Der Präsident kann die Redezeit der aufgrund dieser Regel spre-

chenden Redner beschränken. 

Schluss der Aussprache 

Regel 7538 [117] 

 Ein Vertreter kann jederzeit den Schluss der Aussprache über den zur 

Verhandlung stehenden Gegenstand beantragen, auch wenn ein anderer Ver-

treter sich bereits zu Wort gemeldet hat. Zu einem Antrag auf Schluss der 

Aussprache wird nur zwei dem Antrag widersprechenden Rednern das Wort 

erteilt; danach wird er sofort zur Abstimmung gestellt. Stimmt die General-

versammlung für den Antrag, so erklärt der Präsident die Aussprache für ge-

schlossen. Er kann die Redezeit der aufgrund dieser Regel sprechenden Red-

ner beschränken. 

Unterbrechung oder Vertagung der Sitzung 

Regel 7638 [118] 

 Während der Beratung jeder Angelegenheit kann ein Vertreter die Un-

terbrechung oder die Vertagung der Sitzung beantragen. Ein solcher Antrag 

wird nicht beraten, sondern sofort zur Abstimmung gestellt. Der Präsident 

kann die Redezeit des Redners beschränken, der die Unterbrechung oder 

Vertagung der Sitzung beantragt. 

__________________ 

37 Siehe Anhang IV, Ziff. 46, 69, 77 und 78, und Anhang V, Ziff. 8-11. 
38 Siehe Einführung, 
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Erneute Behandlung von Vorschlägen 

Regel 81 [123] 

 Ist ein Vorschlag angenommen oder abgelehnt worden, so kann er wäh-

rend derselben Tagung nicht erneut behandelt werden, es sei denn, dass die 

Generalversammlung dies mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden und ab-

stimmenden Mitglieder beschließt. Zu einem Antrag auf erneute Behandlung 

wird nur zwei dem Antrag widersprechenden Rednern das Wort erteilt; da-

nach wird er sofort zur Abstimmung gestellt. 

ABSTIMMUNG 

Stimmrecht 

Regel 8240 [124] 

 Jedes Mitglied der Generalversammlung hat eine Stimme. 

Zweidrittelmehrheit 

Regel 8340 

 Beschlüsse der Generalversammlung über wichtige Fragen bedür-

fen einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Mit-

glieder. Zu diesen Fragen gehören: Empfehlungen hinsichtlich der Wah-

rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, die Wahl der 

nichtständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, die Wahl der Mitglieder 

des Wirtschafts- und Sozialrats, die Wahl von Mitgliedern des Treu-

handrats nach Artikel 86 Absatz 1 Buchstabe c der Charta, die Auf-

nahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen, der zeitweilige Ent-

zug der Rechte und Vorrechte aus der Mitgliedschaft, der Ausschluss 

von Mitgliedern, Fragen betreffend die Wirkungsweise des Treuhand-

systems sowie Haushaltsfragen. 
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Verlauf der Abstimmung 

Regel 8843 [128] 

 Nachdem der Präsident die Abstimmung eröffnet hat, darf kein Vertre-

ter sie unterbrechen, es sei denn durch einen Antrag zur Geschäftsordnung 

im Zusammenhang mit dem Abstimmungsvorgang. Bei allen nicht geheimen 

Abstimmungen kann der Präsident den Mitgliedern gestatten, vor oder nach 

der Abstimmung eine Erklärung zu ihrer Stimmabgabe abzugeben. Er kann 

die Redezeit für derartige Erklärungen beschränken. Einem Vertreter, der ei-

nen Vorschlag oder einen Änderungsantrag eingebracht hat, gestattet der 

Präsident nicht, zu seinem eigenen Vorschlag oder Antrag eine derartige Er-

klärung abzugeben. 

Teilung von Vorschlägen und Änderungsanträgen 

Regel 8944 [129] 

 Ein Vertreter kann beantragen, dass über Teile eines Vorschlags oder 

Änderungsantrags getrennt abgestimmt wird. Wird gegen seinen Antrag auf 

Teilung Einspruch erhoben, so ist darüber abzustimmen. Es dürfen nur zwei 

Redner für und zwei Redner gegen den Antrag sprechen. Wird der Antrag 

angenommen, so werden diejenigen Teile des Vorschlags oder Änderungs-

antrags, die gebilligt werden, danach als Ganzes zur Abstimmung gestellt. 

Sind alle zum Beschlussteil gehörenden Teile des Vorschlags oder Ände-

rungsantrags abgelehnt worden, gilt der gesamte Vorschlag oder Änderungs-

antrag als abgelehnt. 

Abstimmung über Änderungsanträge
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Ein Antrag gilt als Änderungsantrag zu einem Vorschlag, wenn er lediglich 

die Ergänzung, Streichung oder Änderung eines Teiles davon vorsieht. 
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verbleibenden Wahlämter zu besetzen; hierbei k
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Hauptausschüsse 

Regel 9847 

 Die Hauptausschüsse der Generalversammlung sind 

 a) der Ausschuss für Abrüstung und internationale Sicherheit (Erster 

Ausschuss); 

b) 

https://undocs.org/ot/A/RES/58/126
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steht, durch eine Person vertreten lassen. Ein Mitglied kann ferner Berater, 

Fachleute, Sachverständige oder Personen in ähnlicher Stellung in diese 

Ausschüsse entsenden. 

Regel 101 

 Nach Ernennung durch den Vorsitzenden einer Delegation können Be-

rater, Fachleute, Sachverständige oder Personen in ähnlicher Stellung als 

Ausschussmitglieder tätig sein. Sofern sie jedoch nicht zu Stellvertretern der 

Vertreter ernannt worden sind, dürfen sie weder zu Vorsitzenden, Stellver-

tretenden Vorsitzenden oder Berichterstattern von Ausschüssen gewählt wer-

den noch einen Sitz in der Generalversammlung erhalten. 

Unterausschüsse 

Regel 10249 

 Jeder Ausschuss kann Unterausschüsse einsetzen; diese wählen ihre 

Amtsträger selbst. 

Wahl der Amtsträger 

Regel 10350 [92] 

 Jeder Hauptausschuss wählt einen Vorsitzenden, drei Stellvertretende 

Vorsitzende und einen Berichterstatter. Die anderen Ausschüsse wählen ei-

nen Vorsitzenden, einen oder mehrere Stellvertretende Vorsitzende und einen 

Berichterstatter. Bei der Wahl dieser Amtsträger sind die ausgewogene geo-

grafische Verteilung sowie die Erfahrung und persönliche Befähigung der 

Bewerber zu berücksichtigen. Die Wahlen sind geheim, sofern der Aus-

schuss bei einer Wahl mit nur einem Bewerber nichts anderes beschließt. Bei 

der Aufstellung eines Bewerbers darf nur ein Redner sprechen; danach 

schreitet der Ausschuss sofort zur Wahl. 

__________________ 

49 Siehe Anhang I, Ziff. 14, Anhang II, Ziff. 29, Anhang III, Buchst. e, und Anhang 

 

https://undocs.org/ot/A/RES/72/313
https://undocs.org/ot/A/RES/68/307
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Der Vorsitzende eines Hauptausschusses stimmt nicht mit ab 

Regel 104 [37] 

 Der Vorsitzende eines Hauptausschusses stimmt nicht mit ab; an seiner 

Stelle kann ein anderes Mitglied seiner Delegation abstimmen. 

Abwesenheit von Amtsträgern 

Regel 10551 [32-34] 

 Kann der Vorsitzende während einer Sitzung oder eines Teils derselben 

nicht anwesend sein, so bestimmt er einen der Stellvertretenden Vorsitzen-

den zu seinem Stellvertreter. Ein als Vorsitzender amtierender Stellvertreten-

der Vorsitzender hat dieselben Befugnisse und Pflichten wie der Vorsitzende. 

Ist ein Amtsträger des Ausschusses nicht in der Lage, seine Aufgaben wahr-

zunehmen, so wird für die restliche Amtszeit ein neuer Amtsträger gewählt. 

Aufgaben des Vorsitzenden 

Regel 10652 [35] 

 Der Vorsitzende eröffnet und schließt alle Sitzungen des Ausschusses, 

leitet seine Beratungen, sorgt für die Beachtung dieser Geschäftsordnung, 

erteilt das Wort, stellt die Fragen zur Abstimmung und gibt die Beschlüsse 

bekannt. Er entscheidet bei Anträgen zur Geschäftsordnung und hat während 

der Sitzung im Rahmen dieser Geschäftsordnung volle Verfügungsgewalt 

über den Gang der Beratung und zur Wahrung der Ordnung. Während der 

Beratung eines Gegenstands kann er dem Ausschuss vorschlagen, die Rede-

zeit und die Anzahl der Reden der einzelnen Vertreter zu beschränken sowie 

die Rednerliste oder die Aussprache zu schließen. Er kann ferner vorschla-

gen, die Sitzung zu unterbrechen oder zu vertagen oder die weitere Ausspra-

che über den zur Verhandlung stehenden Gegenstand zu vertagen. 

Regel 10752 [36] 

 Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben untersteht der Vorsitzende dem 

Ausschuss. 

__________________ 

51 Siehe Einführung, Ziff. 34. 
52 Siehe Einführung, Ziff. 11; siehe auch Anhang I, Ziff. 39, Anhang III, Buchst. g, An-

hang IV, Ziff. 39 und 67, Anhang V, Ziff. 3 und 22, und Anhang VI, Ziff. 6 und 7. 
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FÜHRUNG DER GESCHÄFTE 

Verhandlungs- und Beschlussfähigkeit 

Regel 10853 [67] 

 Der Vorsitzende kann eine Sitzung und die Aussprache eröffnen, wenn 

mindestens ein Viertel der Mitglieder des Ausschusses anwesend ist. Für die 

Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder erfor-

derlich. 

Reden 

Regel 10954 [68] 

 Ein Vertreter darf im Ausschuss nur dann das Wort ergreifen, wenn ihm 

der Vorsitzende das Wort erteilt hat. Der Vorsitzende ruft die Redner in der 

Reihenfolge der Wortmeldungen auf. Er kann Redner, die vom Verhand-

lungsgegenstand abschweifen, zur Sache verweisen. 

Glückwünsche 

Regel 11055 

 Glückwünsche für die Amtsträger eines Hauptausschusses werden nur 

vom Vorsitzenden der vorangegangenen Tagung – oder in seiner Abwesen-

heit von einem Mitglied seiner Delegation – ausgesprochen, nachdem alle 

Amtsträger des Ausschusses gewählt worden sind. 

Vorrang
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Anträge zur Geschäftsordnung 

Regel 11356 [71] 

 Während der Beratung einer Angelegenheit kann ein Vertreter einen 

Antrag zur Geschäftsordnung stellen; der Vorsitzende entscheidet über den 

Antrag sofort nach Maßgabe dieser Geschäftsordnung. Gegen die Entschei-

dung des Vorsitzenden kann jeder Vertreter Einspruch erheben. Der Ein-

spruch wird sofort zur Abstimmung gestellt; falls nicht die Mehrheit der an-

wesenden und abstimmenden Mitglieder die Entscheidung des Vorsitzenden 

aufhebt, bleibt sie bestehen. Ein Vertreter, der das Wort zur Geschäftsord-
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gestellt. Der Vorsitzende kann die Redezeit der aufgrund dieser Regel spre-

chenden Redner beschränken. 

Schluss der Aussprache 

Regel 11759 [75] 

 Ein Vertreter kann jederzeit den Schluss der Aussprache über den zur 

Verhandlung stehenden Gegenstand beantragen, auch wenn ein anderer Ver-

treter sich bereits zu Wort gemeldet hat. Zu einem Antrag auf Schluss der 

Aussprache wird nur zwei dem Antrag widersprechenden Rednern das Wort 

erteilt; danach wird er sofort zur Abstimmung gestellt. Stimmt der Ausschuss 

für den Antrag, so erklärt der Vorsitzende die Aussprache für geschlossen. 

Er kann die Redezeit der aufgrund dieser Regel sprechenden Redner be-

schränken. 

Unterbrechung oder Vertagung der Sitzung 

Regel 11859 [76] 

 Während der Beratung einer Angelegenheit kann ein Vertreter die Un-

terbrechung oder die Vertagung der Sitzung beantragen. Ein solcher Antrag 

wird nicht beraten, sondern sofort zur Abstimmung gestellt. Der Vorsitzende 

kann die Redezeit des Redners beschränken, der die Unterbrechung oder 

Vertagung der Sitzung beantragt. 

Reihenfolge der Verfahrensanträge 

Regel 119 [77] 

 Vorbehaltlich der Regel 113 haben folgende Anträge, in der nachste-

henden Reihenfolge, Vorrang vor allen anderen bereits eingebrachten Vor-

schlägen oder Anträgen: 

 a) Anträge auf Unterbrechung der Sitzung; 

 b) Anträge auf Vertagung der Sitzung; 

c) Anträge auf Vertagung der Aussprache über den zur Verhandlung 

stehenden Gegenstand; 

d) Anträge auf Schluss der Aussprache über den zur Verhandlung 

stehenden Gegenstand. 
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Vorschläge und Änderungsanträge 

Regel 12060 [78] 
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gestellt. Werden ein oder mehrere Änderungsanträge angenommen, so wird 

anschließend über den geänderten Vorschlag abgestimmt. Ein Antrag gilt als 

Änderungsantrag zu einem Vorschlag, wenn er lediglich die Ergänzung, 

Streichung oder Änderung eines Teiles davon vorsieht. 

Abstimmung über Vorschläge 

Regel 131 [91] 

 Beziehen sich zwei oder mehr Vorschläge auf dieselbe Frage, so stimmt 

der Ausschuss, sofern er nichts anderes beschließt, in der Reihenfolge über 

die Vorschläge ab, in der sie eingebracht wurden. Der Ausschuss kann nach 

jeder Abstimmung über einen Vorschlag beschließen, ob er über den nächs-

ten Vorschlag abstimmen will. 

Wahlen t.
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Notifikation der Gesuche 

Regel 13565 

 Der Generalsekretär gibt das Gesuch der Generalversammlung oder, 

wenn diese nicht tagt, den Mitgliedern der Vereinten Nationen in Abschrift 

zur Kenntnis. 

Prüfung der Gesuche und Beschlussfassung 

Regel 136 

 Empfiehlt der Sicherheitsrat, den Staat, der das Gesuch eingereicht hat, 

als Mitglied aufzunehmen, so prüft die Generalversammlung, ob er ein fried-

liebender Staat sowie fähig und willens ist, die Verpflichtungen aus der 

Charta zu erfüllen, und beschließt sodann über das Aufnahmegesuch mit 

Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitglieder. 

Regel 13765 

 Empfiehlt der Sicherheitsrat nicht, den Staat, der das Gesuch einge-

reicht hat, als Mitglied aufzunehmen, oder stellt er die Prüfung des Gesuchs 

zurück, so kann die Generalversammlung nach eingehender Prüfung des 

Sonderberichts des Sicherheitsrats das Gesuch nebst dem vollständigen Sit-

zungsprotokoll über ihre Beratung zwecks weiterer Prüfung und Empfeh-

lung oder Berichterstattung an den Sicherheitsrat zurückverweisen. 

Notifikation des Beschlusses und Beginn der Mitgliedschaft 

Regel 13865 

 Der Generalsekretär unterrichtet den Staat, der das Gesuch eingereicht 

hat, von dem Beschluss der Generalversammlung. Wird dem Gesuch statt-

gegeben, so beginnt die Mitgliedschaft mit dem Tag, an dem die Generalver-

sammlung über das Gesuch beschließt. 

XV.  WAHLEN ZU DEN HAUPTORGANEN 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Amtszeit 

Regel 139 

 Mit der in Regel 147 vorgesehenen Ausnahme beginnt die Amtszeit der 

Mitglieder eines Rates an dem auf ihre Wahl durch die Generalversammlung 

folgenden 1. Januar und endet an dem auf die Wahl ihrer Nachfolger folgen-

den 31. Dezember. 
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Organisation sowie ferner eine ausgewogene geografische Verteilung zu be-

rücksichtigen67. 

Wiederwählbarkeit 

Regel 14469 

 Ausscheidende Mitglieder des Sicherheitsrats können nicht unmit-

telbar wiedergewählt werden. 

WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT 

Jährliche Wahlen 

Regel 145

https://undocs.org/ot/A/RES/2847(XXVI)
https://undocs.org/ot/A/RES/2847(XXVI)
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TREUHANDRAT 

Anlässe zu Wahlen 

Regel 147 

 Ist nach Artikel 83 oder 85 der Charta ein Treuhandabkommen geneh-

migt worden und ein Mitglied der Vereinten Nationen Verwaltungsmacht ei-

nes Treuhandgebiets geworden, so hält die Generalversammlung die nach 

Artikel 86 gegebenenfalls erforderlichen Wahlen zum Treuhandrat ab. Jedes 

demgemäß während einer ordentlichen Tagung gewählte Mitglied tritt sein 

Amt unmittelbar nach seiner Wahl an und übt es bis zum Ende der in Re-

gel 139 vorgesehenen Frist aus, als habe seine Amtszeit an dem auf seine 

Wahl folgenden 1. Januar begonnen.



https://undocs.org/ot/A/RES/67/246
https://undocs.org/ot/ST/SGB/2013/4
https://undocs.org/ot/ST/SGB/2013/4/Amend.1


https://undocs.org/ot/A/RES/67/246
https://undocs.org/ot/ST/SGB/2013/4
https://undocs.org/ot/ST/SGB/2013/4/Amend.1




 
44 

XVII.  NEBENORGANE DERGENERALVERSAMMLUNG 
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ANHANG Ia 

https://undocs.org/ot/A/RES/362(IV)
https://undocs.org/ot/A/RES/271(III)
https://undocs.org/ot/A/RES/362(IV)
https://undocs.org/ot/A/937
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ANHANG IIa 

https://undocs.org/ot/A/RES/597(VI)
https://undocs.org/ot/A/RES/684(VII)
https://undocs.org/ot/A/2174


 
50 

d) dass ein Ausschuss, der die rechtlichen Aspekte einer Frage für wichtig 

hält, diese Frage mit der Bitte um Rechtsberatung an den Sechsten Ausschuss wei-

terleiten oder vorschlagen sollte, dass diese Frage von einem mit dem Sechsten Aus-

schuss gebildeten gemeinsamen Ausschuss behandelt wird. 

Teil 2 

AUSZÜGE AUS DEM BERICHT DES S

https://undocs.org/ot/A/RES/362(IV)
https://undocs.org/ot/A/RES/362(IV)
https://undocs.org/ot/A/RES/362(IV)


https://undocs.org/ot/A/AC.60/L.22
https://undocs.org/ot/A/AC.604/L.18
https://undocs.org/ot/A/AC.60/L.20
https://undocs.org/ot/A/AC.60/L.21
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Berichte des Generalsekretärs gemäß Resolution 363 (VI) 

der Generalversammlung 

37. Das Vereinigte Königreich brachte einen Vorschlagsentwurf (A/AC.60/L.23) 

ein, dem zufolge der Generalsekretär ersucht werden sollte, der Generalversammlung 

jährlich einen Bericht über die vom Sonderausschuss behandelten Angelegenheiten 

vorzulegen, in dem dargelegt werden sollte, in welchem Maße es der Versammlung 

bzw. ihren Ausschüssen im Laufe des Jahres gelungen ist, die angestrebten Ziele zu 

verwirklichen, und in dem gegebenenfalls Änderungen bzw. Verbesserungen der be-

https://undocs.org/ot/A/RES/363(VI)
https://undocs.org/ot/A/AC.60/L.23
https://undocs.org/ot/A/RES/362(IV)
https://undocs.org/ot/A/RES/362(IV)
https://undocs.org/ot/A/RES/362(IV)
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ANHANG III 

Resolution 1898 (XVIII), verabschiedet auf Empfehlung des Ad-hoc-Ausschus-

ses für die Verbesserung der Arbeitsmethoden der Generalversammlunga 

 Die Generalversammlung, 

unter dankbarem Hinweis auf die Initiative, die der Präsident der sechzehnten 

Tagung der Generalversammlung mit seinem Memorandum vom 26. April 1962 über 

die Arbeitsmethoden der Versammlungb ergriffen hat, 

unter Hinweis auf ihren Beschluss vom 30. Oktober 1962 zur Einsetzung des 

Ad-hoc-Ausschusses für die Verbesserung der Arbeitsmethoden der Generalver-

sammlung sowie auf ihre Resolution 1845 (XVII) vom 19. Dezember 1962 zur Bei-

behaltung dieses Ausschusses, 

 nach Behandlung des Berichts, den der Ad-hoc-Ausschuss gemäß der oben ge-

nannten Resolution vorgelegt hat

https://undocs.org/ot/A/RES/1898(XVIII)
https://undocs.org/ot/A/RES/1845(XVII)
https://undocs.org/ot/A/5123
https://undocs.org/ot/A/5423
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c) dass der Erste Ausschuss so bald wie möglich zusammentreten sollte, 

um seine Arbeit zu organisieren, die Reihenfolge der Behandlung der ihm zugewie-

senen Punkte festzulegen und die systematische Behandlung seiner Tagesordnung 

aufzunehmen, wobei zu Beginn der Tagung derartige Sitzungen gegebenenfalls bei 

Unterbrechungen der Generaldebatte stattfinden können, später jedoch, wenn unter 

Umständen nur ein Teil des Tages auf die Plenarsitzungen verwandt wird, der andere 
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Arbeit die Einsetzung von Unterausschüssen oder Arbeitsgruppen in Erwägung zie-

hen sollte, die in ihrer Mitgliederzahl begrenzt, für die Gesamtheit der Mitglieder 

des Hauptausschusses jedoch repräsentativ sind; 

f) dass der Präsidialausschuss die ihm mit den Regeln 40, 41 und 42 der 

Geschäftsordnung übertragenen Aufgaben so erfüllen und insbesondere bei seinen 

Empfehlungen zur Förderung des Fortschritts der Arbeit der Versammlung und ihrer 

Ausschüsse so vorgehen sollte, dass der Abschluss der Tagung zum festgesetzten Ter-

min erleichtert wird, wozu der Präsidialausschuss mindestens einmal alle drei Wo-

chen zusammentreten sollte; 

g) dass die Vorsitzenden die ihnen mit der Geschäftsordnung an die Hand 

gegebenen Mittel so nutzen und die ihnen gemäß den Regeln 35 und 108e gegebenen 

Vorrechte so ausüben sollten, dass die Arbeit der Generalversammlung beschleunigt 

wird, wozu sie unter anderem 

i) die Sitzungen zur festgesetzten Zeit eröffnen sollten; 

__________________ 

‚Die Hauptausschüsse sollten in einem frühen Stadium ihrer Arbeit sorgfäl-

tig überlegen, wie die Durchführung ihrer Programme durch die Einsetzung von 

Unterausschüssen beschleunigt werden könnte. Es ist natürlich unmöglich, feste 

Regeln hierüber festzulegen. Wenn die Aussprache im Plenum des Ausschusses 

gezeigt hat, dass bei der zur Behandlung anstehenden Frage bei grundsätzlicher 

Übereinstimmung noch Einzelheiten strittig sind, wäre es zweifellos wünschens-

wert, einen kleinen Redaktionsausschuss einzusetzen, der eine Resolution zur Vor-

lage im Hauptausschuss ausarbeitet. Technische Fragen, über die keine wesentli-

chen Meinungsverschiedenheiten bestehen, sollten so schnell wie möglich an Un-

terausschüsse überwiesen werden. In manchen Fällen würde die Arbeit der Unter-

ausschüsse erleichtert, wenn sie in informellen, gelegentlich auch in nichtöffentli-

chen Sitzungen zusammentreten könnten.‛ (A/388, Ziff. 21). 

31. In den meisten Fällen könnten sich die Unterausschüsse aus Vertretern 

der Delegationen mit dem unmittelbarsten Interesse an dem betreffenden Tages-

ordnungspunkt, Delegierten, die für die Behandlung des anstehenden Problems 

besondere Sachkenntnis mitbringen und weiteren Delegierten zusammensetzen, 

die so ausgewählt werden, dass die geografische und politische Repräsentativität 

des Unterausschusses bzw. der Arbeitsgruppe gewährleistet ist. 

32. Diese Gremien könnten je nach den Umständen in öffentlichen oder in 

nichtöffentlichen Sitzungen zusammentreten und entweder formellen Verfahren 

folgen oder die anstehenden Fragen informell diskutieren. Ihre Aufgabe wäre es, 

den Hauptinteressenten an einer Frage einen Meinungsaustausch zu ermöglichen 

und auf diese Weise eine anschließende Einigung und Kompromisslösungen zu er-

leichtern; sie könnten Resolutionsentwürfe ausarbeiten oder zumindest Alternativ-

lösungen formulieren; sie könnten Berichterstatter ernennen, die dem Ausschuss, 

der sie eingesetzt hat, ihre Beratungsergebnisse vorlegen und die erforderlichen 

Erläuterungen geben. Die endgültigen Entscheidungen würden voll und ganz beim 

Ausschuss selbst liegen, da jedoch alle Aspekte des Problems genau untersucht 

worden wären, würde dessen Arbeit – sowohl hinsichtlich der Sache als auch des 

Zeitaufwands – beträchtlich erleichtert werden. Außerdem könnte der Ausschuss 

häufig in derselben Zeit, in der der Unterausschuss bzw. die Arbeitsgruppe ihren 

Auftrag ausführt, andere Punkte seiner Tagesordnung behandeln.“ 
e Regel 106 der geltenden Geschäftsordnung. 

https://undocs.org/ot/A/388
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ii) 
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ANHANG IVa 

Schlussfolgerungen des Sonderausschusses für die Rationalisierung der 

Verfahren und der Organisation der Generalversammlung 

INHALT 

  Ziffer Seite 

I. 

https://undocs.org/ot/A/RES/2837(XXVI)
https://undocs.org/ot/A/RES/2632(XXV)
https://undocs.org/ot/A/8426
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  Ziffer Seite 

  2.  Aufteilung der Behandlung eines Punktes auf  
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  Ziffer Seite 

  2.
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I.  MANDAT DES SONDERAUSSCHUSSES 

1. Die Mitglieder des Sonderausschusses waren sich einig darüber, dass die der-

zeitige Geschäftsordnung im Allgemeinen ausreiche und dass die meisten Verbesse-

rungen nicht durch Änderungen in der Geschäftsordnung, sondern – unter gebühren-

der Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Sonderausschusses und der ver-

schiedenen für die Überprüfung der Verfahren und Organisation der Generalver-

sammlung verantwortlichen Ausschüsse – durch eine bessere Anwendung der beste-

henden Regeln erreicht werden könnten [Ziff. 12 des Berichts des Sonderausschussesb]. 

2. Der Sonderausschuss

https://undocs.org/ot/A/8426
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III.  PRÄSIDIALAUSSCHUSS 

A.  ZUSAMMENSETZUNG DES PRÄSIDIALAUSSCHUSSES 

1.  Erhöhung der Mitgliederzahl 

7. Der Sonderausschuss beschloss, in der Frage der Beibehaltung bzw. Erhöhung 

der derzeitigen Zahl der Mitglieder des Präsidialausschusses nicht tätig zu werden 

[Ziff. 31]. 

8. Ferner machte sich der Sonderausschuss den Vorschlag, den Vorsitzenden des 

Vollmachtenprüfungsausschusses zur Mitwirkung an der Arbeit des Präsidialaus-

schusses zu ermächtigen, nicht zu eigen [Ziff. 32]. 

2.  Abwesenheit von in persönlicher Eigenschaft gewählten Mitgliedern 

des Präsidialausschusses 

9. Nach Ansicht des Sonderausschusses wären die Probleme, die entstehen, wenn 

ein Vorsitzender oder Stellvertretender Vorsitzender eines Hauptausschusses nicht an 

einer Sitzung des Präsidialausschusses teilnehmen kann, weitgehend gelöst, wenn die 

Generalversammlung beschlösse, die Zahl der Stellvertretenden Vorsitzenden der 

Hauptausschüsse zu erhöhen [Ziff. 36]. 

10. Im Falle eines solchen Beschlusses der Generalversammlung sollte ferner nach 

Ansicht des Sonderausschusses der Vorsitzende eines Hauptausschusses bei der Be-

stimmung eines Stellvertretenden Vorsitzenden zu seinem Ersatz den repräsentativen 

Charakter des Präsidialausschusses berücksichtigen [Ziff. 37

37

A .
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a) den Mitgliedstaaten bis spätestens 15. Februar die inoffizielle Liste der 

zur Aufnahme in die vorläufige Tagesordnung der Versammlung vorge-

schlagenen Punkte zu übermitteln; 

b) den Mitgliedstaaten bis spätestens 15. Juni eine annotierte Liste der Ta-

gesordnungspunkte zu übermitteln, die kurz die Vorgeschichte jedes 

Punktes, die verfügbare Dokumentation, die zur Beratung anstehenden 

Sachfragen und frühere Beschlüsse von Organen der Vereinten Nationen 

aufführt; 

c) den Mitgliedstaaten vor Beginn der Tagung ein Addendum zu der anno-

tierten Liste der Tagesordnungspunkte zu übermitteln [Ziff. 64]. 

18. Darüber hinaus empfiehlt der Sonderausschuss den Mitgliedstaaten, die die 

Aufnahme eines Punktes beantragen, wenn ihnen dies angebracht erscheint, Vor-

schläge hinsichtlich der Überweisung an einen Hauptausschuss bzw. an das Plenum 

zu machen [Ziff. 65]. 

B.  V







https://undocs.org/ot/A/RES/2292(XXII)




https://undocs.org/ot/A/388
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d) Laut Regel 73 [114]n darf ein Vertreter, der das Wort zur Geschäfts-

ordnung ergreift, über den zur Verhandlung stehenden Gegenstand nicht zur 

Sache sprechen. Durch den rein prozeduralen Charakter von Anträgen zur Ge-

schäftsordnung ist Kürze geboten. Der Vorsitzende hat darauf zu achten, dass 

Ausführungen zur Geschäftsordnung im Einklang mit dieser Beschreibung ste-

hen.“ 

7.  Glückwünsche 

80. Nach Ansicht des Sonderausschusses wäre es besser, die derzeitige Praxis des 

Plenums der Versammlung beizubehalten, der zufolge Glückwünsche an den Präsi-

denten auf kurze Bemerkungen im Rahmen der Ansprachen während der Generalde-

batte beschränkt bleiben [Ziff. 235]. 

81. Hinsichtlich der Nebenorgane der Generalversammlung empfiehlt der Sonder-

ausschuss, dass im Falle eines neu eingesetzten Organs oder beim turnusmäßigen 

Wechsel der Vorstandsmitglieder eines bestehenden Organs Glückwünsche für den 

Vorsitzenden nur vom vorläufigen Vorsitzenden und Glückwünsche für andere Mit-

glieder des Vorstands nur vom Vorsitzenden ausgesprochen werden [Ziff. 237]q. 

8.  Beileidsbezeigungen 

82. Der Sonderausschuss empfiehlt der Generalversammlung, dass beim Tode ei-

ner prominenten Persönlichkeit oder im Falle einer Katastrophe ausschließlich der 

Präsident der Generalversammlung, der Vorsitzende eines Hauptausschusses oder der 

Vorsitzende eines Nebenorgans der betroffenen Delegation im Namen aller Mitglie-

der seine Anteilnahme ausspricht. Wenn die Umstände dies rechtfertigen, kann der 

Präsident der Generalversammlung zu diesem Zweck eine besondere Plenarsitzung 

einberufen [Ziff. 242]. 

83. Der Sonderausschuss nimmt ferner zur Kenntnis, dass der Präsident der Gene-

ralversammlung üblicherweise im Namen aller Mitglieder ein Telegramm an das be-

troffene Land sendet [Ziff. 243]. 

9.  Namentliche Abstimmung 

84. Obwohl es der Sonderausschuss nicht für nötig hält, die Bestimmungen der 

Geschäftsordnung über die namentliche Abstimmung zu ändern, sollten sich die De-

legationen seiner Ansicht nach bemühen, eine derartige Abstimmung nur dann zu 

beantragen, wenn dafür sehr gewichtige Gründe vorliegen [Ziff. 247]. 

10.  Elektronische Hilfsmittel 

85. Der Sonderausschuss hielt es nicht für seine Aufgabe, sich dazu zu äußern, ob 

alle Ausschüsse elektronische Abstimmungsgeräte verwenden sollten, da die Frage 

des Einbaus mechanischer Abstimmungsgeräte auf der vorläufigen Tagesordnung der 

sechsundzwanzigsten Tagung der Generalversammlung stand [Ziff. 249]. 

__________________ 

q Zum Thema Glückwünsche in den Hauptausschüssen siehe die auf Empfehlung des 

Sonderausschusses angenommene Regel 110. 
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86. Den Vorschlag, im Sitzungssaal der Generalversammlung und in den Sitzungs-

räumen der Hauptausschüsse einen mechanischen oder elektronischen Zeitmesser zu 

installieren, machte sich der Sonderausschuss nicht zu eigen [Ziff. 250]. 

VII.  RESOLUTIONEN 

A.  EINBRINGUNG VON RESOLUTIONSENTWÜRFEN 

1.  Zeitpunkt der Einbringung von Resolutionsentwürfen 

87. Damit die Aussprachen konkreter werden, empfiehlt der Sonderausschuss der 

Generalversammlung eine möglichst frühzeitige Vorlage der Resolutionsentwürfe. 

Er hält es allerdings nicht für angebracht, dabei starre Regeln einzuführen, da es 

Sache der Delegationen ist, jeweils den günstigsten Augenblick für die Vorlage von 

Resolutionsentwürfen zu bestimmen [Ziff. 254]. 

88. Um dafür zu sorgen, dass die Aussprachen möglichst schnell konkrete Gestalt 

annehmen, ohne die Delegationen zur Vorlage offizieller Resolutionsentwürfe zu 

zwingen, könnten die Delegationen nach Ansicht des Sonderausschusses außerdem 

häufiger von der Möglichkeit Gebrauch machen, Resolutionsentwürfe als inoffizielle 

Arbeitspapiere zu zirkulieren, die eine Grundlage für die Beratung abgeben würden, 

deren Inhalt jedoch einen rein vorläufigen Charakter behielte [Ziff. 255]. 

2.  Vorlage schriftlicher Resolutionsentwürfe 

89. Aufgrund des erheblichen Zeitverlusts, der mit einem solchen Verfahren ver-

bunden wäre, beschloss der Sonderausschuss, sich den Vorschlag, dem zufolge Vor-

schläge und Änderungsanträge ausschließlich schriftlich vorgelegt werden sollten, 

nicht zu eigen zu machen [Ziff. 256]. 

3.  Konsultationen 

90. In der Erkenntnis, dass Konsultationen von unbestreitbarem Wert sind, ist der 

Sonderausschuss der Auffassung, dass die Delegationen alle Möglichkeiten aus-

schöpfen sollten, um zu einem ausgehandelten Text zu kommen. Er ist jedoch der 

Ansicht, dass die Initiative für derartige Konsultationen ausschließlich Sache der be-

troffenen Delegationen ist und unter keinen Umständen durch zwingende Vorschrif-

ten diktiert werden kann [Ziff. 258]. 

91. Der Sonderausschuss ist ferner der Ansicht, dass die Vorsitzenden der Haupt-

ausschüsse gebeten werden sollten, an die Möglichkeit zu denken, erforderlichenfalls 

Arbeitsgruppen einzusetzen, um die Verabschiedung eines vereinbarten Textes zu er-

leichtern. An diesen Arbeitsgruppen können sich dann je nach den Umständen die 

interessierten Delegationen beteiligen. Wenn zwei oder mehr Resolutionsentwürfe zu 

ein und derselben Sache eingebracht worden sind, hält der Ausschuss die Einsetzung 

derartiger Arbeitsgruppen jedoch nicht für ratsam [Ziff. 259]. 

4.  Zahl der Einbringer 

92. Den Vorschlag, die Zahl der Einbringer eines Resolutionsentwurfs zu begren-

zen, machte sich der Sonderausschuss nicht zu eigen [Ziff. 260]. 





https://undocs.org/ot/A/INF/136
https://undocs.org/ot/A/RES/2292(XXII)
https://undocs.org/ot/A/RES/2292(XXII)
https://undocs.org/ot/A/RES/2538(XXIV)
https://undocs.org/ot/A/RES/1272(XIII)
https://undocs.org/ot/A/RES/2836(XXVI)
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zur Frage der Kontrolle und Begrenzung der Dokumentation des betreffenden Organs 

aufzunehmen [Ziff. 300]. 

B.  AUSARBEITUNG UND VERTEILUNG DER DOKUMENTE 

107. Der Sonderausschuss richtet an die Generalversammlung die folgenden Emp-

fehlungen: 

 a) Es sollte genauestens darauf geachtet werden, dass die Dokumente recht-

zeitig in allen Arbeitssprachen verteilt werden; 

 b) alle Nebenorgane der Generalversammlung sollten verpflichtet werden, 

vor Beginn jeder ordentlichen Tagung der Versammlung ihre Arbeit abzuschließen 

und die entsprechenden Berichte vorzulegen; 

 c) die von der Generalversammlung zu behandelnden Berichte sollten so 

kurz wie möglich gehalten werden und präzise Informationen enthalten, die sich auf 

eine Beschreibung der von dem betreffenden Organ geleisteten Arbeit, auf die dabei 

erzielten Ergebnisse, auf seine Entscheidungen und auf die an die Versammlung ge-

richteten Empfehlungen beschränken; gegebenenfalls sollten die Berichte eine Zu-

sammenfassung der Vorschläge, Schlussfolgerungen und Empfehlungen enthalten. 

Grundsätzlich sollten schon vorher veröffentlichte Unterlagen (Arbeitspapiere und 

andere Basisdokumente) nicht mit in die Berichte aufgenommen oder als Anhang 

beigefügt, jedoch erforderlichenfalls erwähnt werden; 

 d) unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Mitgliedstaaten sollte die 

Zahl der Exemplare der Berichte und anderer Dokumente der Vereinten Nationen wo 

immer möglich beschränkt, d. h. in der /L.-Serie veröffentlicht werden [Ziff. 304]v. 

C.  PROTOKOLLE UND TONAUFZEICHNUNGEN DER SITZUNGEN 

108. Der Sonderausschuss empfiehlt, nach Maßgabe der folgenden Bemerkungen 

Regel 60 in ihrer revidierten Fassungw anzuwenden: 

a) Dem Präsidialausschuss und allen Hauptausschüssen außer dem Ersten 

Ausschuss sollten weiterhin Kurzprotokolle zur Verfügung gestellt werden; 

 b) die Generalversammlung sollte jedes Jahr auf Empfehlung des Präsidial-

https://undocs.org/ot/E/4802
https://undocs.org/ot/E/4802/Add.1
https://undocs.org/ot/E/4802/Add.2
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die endgültige Entscheidung über seine Empfehlungen natürlich Sache der General-

versammlung bleibt [Ziff. 331]. 

C.  SEKRETARIAT 

118. Der Sonderausschuss ist der Auffassung, dass die Frage der Neuorganisation 

des Sekretariats, so berechtigt sie auch sein mag, nicht unter seinen Auftrag fällt. Er 

ist deshalb der Meinung, dass er zu dieser Frage keine Empfehlungen abgeben sollte 

[Ziff. 333]. 

D.  ANLEITUNG FÜR DAS VERFAHREN DER GENERALVERSAMMLUNG 

UND HILFESTELLUNG FÜR DIE VORSITZENDEN 

1.  Erstellung eines Handbuchs zu Verfahrensfragen 

119. Der Sonderausschuss empfiehlt der Generalversammlung zu erwägen, ob nicht 

der Generalsekretär mit der Anfertigung einer systematischen und umfassenden Zu-

sammenstellung der Schlussfolgerungen beauftragt werden sollte, die die Versamm-

lung aufgrund der Berichte des Sonderausschusses und der Gemeinsamen Inspek-

tionsgruppe gegebenenfalls verabschiedet; diese Zusammenstellung sollte der Ge-

schäftsordnung der Generalversammlung als Anhang beigefügt werden [Ziff. 339]. 

2.  Repertory of Practice of United Nations Organs 

120. Angesichts der Nützlichkeit des Repertory of Practice of United Nations Or-

gans (Repertorium der Praxis der Organe der Vereinten Nationen) äußert der Sonder-

ausschuss die Hoffnung, dass dieses so bald wie möglich auf den neuesten Stand 

gebracht wird [Ziff. 341]. 

3.  Erstellung eines Repertoriums der bisherigen Praxis bei der Anwendung 

der Geschäftsordnung der Generalversammlung 

121. Der Sonderausschuss fand nicht, dass er den Vorschlag, ein Repertorium 

https://undocs.org/ot/A/5423
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Sonderausschuss aufgrund der sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen 

nicht zu eigen [Ziff. 345 und 346]. 

5.  Hilfestellung in Verfahrensfragen 

124. Der Sonderausschuss nahm zur Kenntnis, dass es sich als unmöglich erwiesen 

hatte, jedem Hauptausschuss ständig ein Mitglied des Bereichs Rechtsangelegenhei-

ten beizugeben, dass jedoch auf entsprechendes Ersuchen stets eine mündliche oder 

schriftliche Rechtsberatung erfolgt war [Ziff. 348]. 

125. Der 
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ANHANG V 

Beschluss 34/401 über die Rationalisierung der Verfahren und 

der Organisation der Generalversammlunga 

I.  ORGANISATION DER TAGUNG 

A.  PRÄSIDIALAUSSCHUSS 

1. Der Präsidialausschuss sollte zu Beginn jeder Tagung überlegen, wie die Arbeit 

der Tagung am besten rationalisiert werden kann.  

2. Der Präsidialausschuss sollte auch während der Tagung regelmäßig zur Über-

prüfung des Fortgangs der Arbeiten zusammentreten und der Generalversammlung 

Empfehlungen zum allgemeinen Tagungsprogramm und Verbesserungsvorschläge 

für ihre Arbeit vorlegen. 

B.  SITZUNGSPLAN 

3. Sowohl Plenar- als auch Ausschusssitzungen sollten um 10.30 Uhr und 15 Uhr 

beginnen; zur Beschleunigung der Arbeit der Generalversammlung sollten alle Sit-

zungen pünktlich zur festgesetzten Zeit beginnen. 

C.  ZUWEISUNG DER TAGESORDNUNGSPUNKTE 

4. Sachfragen sollten normalerweise zuerst in einem Hauptausschuss erörtert 

werden und Punkte, die früher Plenarsitzungen zugewiesen wurden, sollten daher 

nunmehr an einen Hauptausschuss überwiesen werden, falls es keine zwingenden 

Gründe dafür gibt, das Plenum weiterhin damit zu befassen. 

D.  GENERALDEBATTE 

5. Aus Rücksicht auf andere Redner und zur Wahrung der Würde der Generalde-

batte sollten die Delegationen nach einer Rede Beglückwünschungen im Sitzungs-

saal unterlassen. 

E.  ERKLÄRUNG DES ABSTIMMUNGSVERHALTENS 

6. Erklärungen des Abstimmungsverhaltens sollten auf zehn Minuten begrenzt 

sein. 

7. Wird ein und derselbe Resolutionsentwurf sowohl in einem Hauptausschuss als 

auch in einer Plenarsitzung behandelt, so sollte eine Delegation ihr Stimmverhalten 

möglichst nur einmal erklären, d. h. im Ausschuss oder in einer Plenarsitzung, es sei 

__________________ 

a Verabschiedet auf der 4., 46., 82. und 99. Plenarsitzung der Generalversammlung am 

21. September, 25. Oktober, 29. November bzw. 12. Dezember 1979 aufgrund der Emp-

fehlungen des Präsidialausschusses. Der weitgehend auf die Errichtung des Ad-hoc-Aus-

schusses für Nebenorgane bezügliche Abschnitt VI des Beschlusses ist in diesem An-

hang nicht wiedergegeben. 
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15. Die in Plenarsitzungen bei Berichten des Zweiten Ausschusses übliche Verfah-

rensweise, der zufolge festgestellt wird, dass die Positionen der einzelnen Delega-

tionen zu den vom Zweiten Ausschuss empfohlenen Resolutionsentwürfen bereits im 

Ausschuss erläutert wurden und sich im diesbezüglichen offiziellen Protokoll finden, 

sollte auch auf Berichte anderer Ausschüsse ausgedehnt werden. 

J.  ABSTIMMUNGSVERFAHREN 

16. Die Praxis, bei Wahlen in Nebenorgane auf eine geheime Abstimmung zu ver-

zichten, wenn die Zahl der Kandidaten der Zahl der zu besetzenden Sitze entspricht, 

sollte allgemeine Anwendung finden und auch für die Wahl des Präsidenten und der 

Vizepräsidenten der Generalversammlung gelten, es sei denn, eine Delegation be-

steht in einem bestimmten Fall ausdrücklich auf einer Abstimmung. 

K.  SCHLUSSERKLÄRUNGEN 

17. Um Zeit zu sparen, sollte am Ende der Tagung in der Generalversammlung und 

in den Hauptausschüssen auf die üblichen Schlusserklärungen – mit Ausnahme von 

Erklärungen der Vorsitzenden – verzichtet werden. 

II.  ARBEIT DER HAUPTAUSSCHÜSSE 

18. Vor Beendigung der Generalversammlungstagung sollten sich die Regional-

gruppen über die Aufteilung ihrer verschiedenen Vorsitzenden auf der nächsten Ta-

gung einigen. 

19. 





https://undocs.org/ot/A/RES/39/88
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9. Verhandlungsverfahren sollten sorgfältig ausgewählt und dem jeweiligen Ver-

handlungsgegenstand angepasst werden. 

10. Das Sekretariat sollte durch die Bereitstellung ausreichender Konferenzein-

richtungen die Durchführung informeller Konsultationen erleichtern.*b 

11. Die Mandate von Nebenorganen sollten zur Vermeidung von Überschneidun-

gen und Doppelarbeit sorgfältig definiert werden. Darüber hinaus sollte die General-

versammlung in regelmäßigen Abständen die Nützlichkeit ihrer Nebenorgane über-

prüfen. 

12. Resolutionen sollten so klar und prägnant wie möglich formuliert werden. 

 

__________________ 

* Es wurde die Auffassung vertreten, dass mit dieser Empfehlung keinerlei finanzielle 

Auswirkungen beabsichtigt seien und dass sie nur unter dieser Voraussetzung gebilligt 

werde. b  



https://undocs.org/ot/A/RES/45/45
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sollten ständig bestrebt sein, ihre Verfahren und Arbeitsmethoden zu verbessern, um 

eine wirksame Behandlung der ihnen von der Versammlung zugewiesenen Fragen 

sicherzustellen. 

8. Termin und Dauer der Tagungen von Organen der Generalversammlung, die 

zwischen den Tagungen zusammentreten, sollten von der Versammlung so bald wie 

möglich, gegebenenfalls nach Beratung durch den Konferenzausschuss, und auf Vor-

s
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ANHANG VIIIa 

Richtlinien für die Rationalisierung der Tagesordnung 

der Generalversammlung 

1. Die Plenarsitzungen der Generalversammlung sollen als Forum für die Abgabe 

von Grundsatzerklärungen auf hoher Ebene sowie für die Behandlung unter anderem 

von Tagesordnungspunkten dienen, denen eine besondere politische Bedeutung oder 

Dringlichkeit zukommt. 

2. Tagesordnungspunkte, die ihrem Wesen nach mehr als einen Hauptausschuss 

betreffen oder die nicht in die Zuständigkeit eines Hauptausschusses fallen, sollen 

von der Generalversammlung im Plenum behandelt werden, wobei die Empfehlun-

gen des Präsidialausschusses zu berücksichtigen sind. 

3. Bei Sachfragen, die ursprünglich unmittelbar dem Generalversammlungs- 

Plenum zugewiesen wurden, könnte im Einklang mit der Geschäftsordnung der Ver-

sammlung, insbesondere dem in Anhang VI der Geschäftsordnung wiedergegebenen 

Versammlungsbeschluss 34/401170F170F

b, ihre mögliche Überweisung an einen Hauptaus-

schuss geprüft werden. 

4. Die Tagesordnung ist unter Berücksichtigung der von interessierten Mitglied-

staaten geäußerten Auffassungen in regelmäßigen Abständen im Hinblick darauf zu 

überprüfen, ob Gegenstände, zu denen seit einer bestimmten Zeit keine Resolution 

oder kein Beschluss verabschiedet wurde, gestrichen werden können. 

5. Die Hauptausschüsse sollen ermutigt werden, ihre jeweilige Tagesordnung 

auch weiter zu überprüfen und dabei unter anderem Folgendes zu berücksichtigen: 

a) Tagesordnungspunkte, die inhaltlich eng miteinander zusammenhän-

gende Sachfragen betreffen, könnten unter ein und demselben Titel zusammengefasst 

oder als Unterpunkte aufgenommen werden, sofern dies ohne Verwässerung der be-

treffenden Punkte oder Unterpunkte möglich ist; 

b) Punkte, die verwandte Angelegenheiten oder Fragen betreffen, könnten 

nach vorheriger Vereinbarung als Fragenkomplex behandelt werden; 

c) Im Einklang mit den entsprechenden Resolutionen der Generalversamm-

lung könnte die Behandlung von Tagesordnungspunkten der Hauptausschüsse in 

zwei- und dreijährigen Abständen erwogen werden; 

d) 

https://undocs.org/ot/A/RES/48/264


https://undocs.org/ot/A/RES/57/301
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ANHANG Xa 

Amtseid 

„Ich erkläre feierlich, dass ich die mir übertragenen Pflichten und das mir an-

vertraute Amt als Präsident der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

getreu, verschwiegen und gewissenhaft wahrnehmen, dieses Amt im ausschließ-

lichen Interesse der Vereinten Nationen und im Einklang mit der Charta der Ver-

einten Nationen und dem Ethikkodex für den Präsidenten der Generalversamm-

lung ausüben und auch mein Verhalten danach ausrichten und bei der Wahrneh-

mung meiner Pflichten von einer Regierung oder einer anderen Stelle außerhalb 

der Organisation Weisungen weder einholen noch entgegennehmen werde.“ 

__________________ 

a Mit Resolution 70/305 vom 13. September 2016 beschloss die Generalversammlung, 

dass der designierte Präsident der Generalversammlung zum Zeitpunkt der zeremoniel-

len Amtsübergabe in der letzten Plenarsitzung der vorangegangenen Tagung den in der 

Anlage I der Resolution enthaltenen gesonderten Amtseid ablegt und dass der Wortlaut 

des Amtseids der Geschäftsordnung der Versammlung als Anhang beigefügt wird. 

https://undocs.org/ot/A/RES/70/305
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ANHANG XIa 

Ethikkodex für den Präsidenten der Generalversammlung 

1. Der Präsident der Generalversammlung nimmt seine Pflichten und Verantwort-

lichkeiten als gewählter Amtsträger jederzeit ab dem Zeitpunkt seiner Wahl in vollem 

Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und der Geschäftsordnung der Ge-

neralversammlung und mit einem Höchstmaß an ethischem Verhalten wahr.

https://undocs.org/ot/A/RES/70/305
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INDEX 

Das nachstehende Stichwortverzeichnis soll dem Benutzer das Auffinden der 

entsprechenden Regeln der Geschäftsordnung bzw. der in den Anhängen zu dieser 

enthaltenen Empfehlungen erleichtern. 

a) Die kursiv gedruckten Zahlen in der ersten Spalte mit dem Titel „Regeln“ 

verweisen auf für Ausschüsse geltende Regeln. 

b) Die römischen Zahlen I bis IX in der zweiten Spalte mit dem Titel „An-

hänge“ verweisen auf die entsprechenden Anhänge, die arabischen Zahlen auf die 

entsprechenden Absätze dieser Anhänge. 

 Regeln Anhänge 

A   

Abstimmung: 

 siehe auch Wahlen .......................................  82-95, 124-133  

 Abstimmungsmaschine: siehe mechanische 

Anlage   

 Abstimmungsverfahren ................................  
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 Regeln Anhänge 

 Mehrheit, einfache .......................................  85, 125  

 Mehrheit, für wichtige Fragen erforderliche 84  

 Namentliche Abstimmung ...........................  87, 127 IV 84; VII 2 

 Nicht aufgezeichnete Abstimmung ..............  87, 127
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 Regeln Anhänge 

  Zeitweiligem Entzug der Rechte und 

 Vorrechte von Mitgliedern ......................  83  

  Zusatzgegenständen ................................  15  

Abwesenheit von Amtsträgern ..........................  32, 105  

Amtsträger: siehe Ausschüsse; Berichterstat-

ter; Präsident; Stellvertretende Vorsitzende; 

Vizepräsidenten; Vorsitzende der  

Hauptausschüsse   

Amtssprachen ...................................................  51  

Amtszeit:   

 Beitragsausschuss ........................................  159  

 Beratender Ausschuss für Verwaltungs- und 

Haushaltsfragen ...........................................  156  

 Präsident ......................................................  30  

 Ratsmitglieder ..............................................  139  

 Sicherheitsrat, nichtständige Mitglieder .......  142  

 Treuhandrat, Mitglieder ohne Treuhand 

gebiete .........................................................  148  

 Vizepräsidenten............................................  30  

 Wirtschafts- und Sozialrat ............................  145  

Änderung der Ausgabenverteilung ....................  24  

Änderung der Geschäftsordnung ......................  163 II I c) 

Änderungsanträge:   

 siehe auch Anträge, Vorschläge und  

Änderungsanträge   

 Abstimmung über Änderungsanträge...........  84, 90, 130  

 Definition von Änderungsanträgen ..............  90, 130  

Annotierte Liste der Tagesordnungspunkte .......   IV 17 b), 17 c) 

Anträge:   

 siehe Verfahrensanträge; Vorschläge und 

Änderungsanträge ........................................  66, 72, 90  

Anträge zur Geschäftsordnung:   

 Befugnisse des Präsidenten bzw.  

Vorsitzenden ................................................  35, 106  

 Begriffserläuterung ......................................   IV 79 

 Entscheidung über Anträge zur  

Geschäftsordnung ........................................  71, 113  

 Während des Abstimmungsvorgangs ...........  88, 128  

Antwort, Recht auf ............................................  73, 115 IV 77, 78; V 8-11 
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 Regeln Anhänge 

Ausschussberichte:   

 Beratung im Plenum ....................................  66 V 15 

 Erfordernis eines Berichts ............................  15, 65, 163  

 Inhalt ............................................................  

 

IV 43, 107 c); 

V 14 

 Mündliche Vorlage .......................................   IV 52, 53 

Ausschussvorstand: siehe Amtsträger   
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 Regeln Anhänge 

 des Präsidenten ............................................  71 IV 79 b), 79 c) 

 des Vorsitzenden ..........................................  113 IV 79 b), 79 c) 

Ergänzungsgegenstände: siehe Tagesordnung   

Erklärungen zur Stimmabgabe ..........................  

88, 128 

IV 74-76; V 6, 7, 

11 

Ernennungen:   

 Beitragsausschuss ........................................  158  

 Beratender Ausschuss für Verwaltungs- und 

Haushaltsfragen ...........................................  155  

 Generalsekretär ............................................  141  

Erneute Behandlung von Vorschlägen ..............  81, 123  

Erneute Ei`te rᵐe  Îon Vomsb
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 Regeln Anhänge 

 Ernennung ....................................................  141  

 Finanzielle Auswirkungen von  

Resolutionen ................................................  153, 154 IV 97 

 Jahresberichte und ergänzende Berichte ......  13, 48
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 Regeln Anhänge 

  Stand .......................................................   IV 60; VI 8 

 Aufgaben .....................................................  98 I
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 Regeln Anhänge 

Journal of the United Nations 
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 Regeln Anhänge 

Mitteilungen der Mitgliedstaaten, Verteilung ....   V 30 

N   

Namentliche Abstimmung ................................  87, 127 IV 84 

Nebenorgane:   

 Berichte........................................................
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 Regeln Anhänge 

  Wahl ........................................................  30, 92-94  

 Ausschussberichte:   

  Beratung im Plenum ...............................  66  

  Mündliche Vorlage ..................................   IV 52, 53 

 Beileidsbezeigungen ....................................   IV 82, 83 

 Beschlussfähigkeit .......................................  67  

 Generaldebatte .............................................   IV 44-48 

 Glückwünsche .............................................   IV 80 

 Nichtbenutzung der Rednertribüne ..............   IV 51 

 Protokolle und Tonaufzeichnungen ..............  58 IV 108 d) 

 Überweisung von Gegenständen an das 

Plenum .........................................................   IV 27 

 Verhandlungs- und Beschlussfähigkeit ........  67  

Präsident ...........................................................  30-37  

 Amtierender Präsident .................................  32, 33, 37 XI 8 

 Amtseid  X 

 Amtszeit .......................................................  30  

 Befugnisse des Präsidenten ..........................  35, 36, 67, 68, 

73-76, 78, 88 I 39; III g); IV 39 

 Entscheidung über Anträge zur Geschäfts-

ordnung ........................................................  71 IV 79 b), 79 c) 

 Ersetzung des Präsidenten............................  34  

 Ethikkodex  XI 

 Glückwünsche an den Präsidenten ...............   IV 80 

 Notstandssondertagung ................................  63  

 Präsidialausschuss ........................................  38, 41, 42  

 Stimmrecht ..................................................  37  

 Vollmachtenprüfungsausschuss, Einsetzung 28  

 Vorläufiger Präsident ...................................  31  

 Wahl .............................................................  30 V 16 

Präsidialausschuss .............................................  38-44  

 Aufgaben .....................................................  40-42, 44 III f); IV 11, 12, 

14; V 1; VI 4; 

VII 3 und 6 

 Empfehlung zur Aufnahme von  

Gegenständen in die Tagesordnung ..............  21, 23, 40 IV 12 

 Ende der Tagung ..........................................  2, 41, 99 IV 4 

 Ersatzmitglieder ...........................................  39 IV 10 
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 Regeln Anhänge 

  Erneute Behandlung von Vorschlägen ....  81, 123  

  Schluss der Aussprache ...........................  75, 117  

  Teilung von Vorschlägen und  

 Änderungsanträgen .................................  89, 129  

  Vertagung der Aussprache.......................  74, 116  

 Begrenzung der Redezeit:   

  Allgemein ...............................................  72, 114 IV 48, 73 

  Aufnahme von Punkten in die 

 Tagesordnung ..........................................  23  

  Befugnisse des Präsidenten bzw.  

 Vorsitzenden ...........................................  35, 106  

  Erklärungen zur Stimmabgabe ................  

88, 128 

IV 74-76; V 6, 7, 

11 

  Schluss der Aussprache ...........................  75, 117  

  Unterbrechung oder Vertagung einer  

 Sitzung ....................................................  76, 118  

  Vertagung der Aussprache.......................  74, 116  

 Glückwünsche für Redner............................   V 5 

 Nichtbenutzung der Rednertribüne ..............   IV 51; V 11 

 Recht auf Antwort ........................................  73, 115 IV 77, 78; V 8-11 

 Reihenfolge der Wortmeldungen .................  68, 109 III g) ii); IV 70, 

71 

 Schlusserklärungen ......................................   V 17 

 Vorrang der Ausschussvorsitzenden und 

Berichterstatter .............................................  69, 111  

Rednerliste: siehe Redner   

Rednertribüne, Nichtbenutzung ........................   IV 51; V 11 

Resolution 377 A (V) ........................................  8, 9, 19  

Resolutionen:    

 siehe auch Abstimmung; Vorschläge und 

Änderungsanträge   

 Einbringer ....................................................   IV 93 

 Entwürfe, Ausarbeitung ...............................  
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 Regeln Anhänge 

 Konsultationen .............................................   IV 90, 91 

 Resolutionsentwurf bei Antrag auf Auf-

nahme eines Punktes in die Tagesordnung ...  20  

 Sprachen ......................................................  56  

 Übermittlung an die Mitglieder ....................  59  

 Zeitpunkt der Einbringung ...........................   IV 87, 88 

Resolutionsentwürfe: siehe Abstimmung; 

Resolutionen; Vorschläge und Änderungs-

anträge   

S   

Sachverständige ................................................  25, 100, 101  

Schluss der Aussprache: siehe Aussprache   

Schlusserklärungen ...........................................   V 17 

Schriftstücke: siehe Dokumente   

Sekretariat: ........................................................  45-50  

 Abgabe von Erklärungen bei Sitzungen .......  70, 112  

 Pflichten im Hinblick auf  
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